
  

Entsprechenserklärung 2010 
 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Bank AG erklären gemäß § 161 Aktien-

gesetz: 

 

1. Die  letzte Entsprechenserklärung erfolgte am 28. Oktober 2009. Eine Anpassung 

erfolgte zum 1. Januar 2010. Nach diesem Zeitpunkt hat die Deutsche Bank AG 

allen Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-

nance Kodex" in der Kodexfassung vom 18. Juni 2009, veröffentlicht im elektroni-

schen Bundesanzeiger am 5. August 2009, bis zum Inkrafttreten der neuen 

Kodexfassung am 2. Juli 2010 ohne Ausnahmen entsprochen. Vor dem 1. Januar 

2010 hat die Deutsche Bank AG den Empfehlungen mit der folgenden Ausnahme 

entsprochen: 

 Für die Mitglieder des Aufsichtsrats bestand traditionell eine D&O Versiche-

rung ohne Selbstbehalt (Kodex Ziff. 3.8). Bei der D&O Versicherung der Bank 

handelt es sich um eine Gruppenversicherung für eine Vielzahl von Personen 

im In- und Ausland. Im Ausland ist ein Selbstbehalt unüblich. Im Hinblick auf 

die erforderliche Vereinbarung eines Selbstbehalts für den Vorstand wurde ein 

solcher auch für den Aufsichtsrat diskutiert und letztlich im Rahmen der Erneu-

erung der bestehenden D&O-Versicherung zum 1. Januar 2010 eingeführt. 

  

2. Die "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" legte am 

26. Mai 2010 eine neue Kodexfassung vor, die am 2. Juli 2010 im elektronischen 

Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Auch der neuen Fassung entsprach die 

Deutsche Bank mit Ausnahme der neu gefassten Ziffer 5.4.1: 

 Aufgrund der Neuregelung hinsichtlich der Zielsetzungen bei der Zusammen-

setzung des Aufsichtsrats wurden in der Aufsichtsratssitzung am 27. Juli 2010 

in einem ersten Schritt die Geschäftsordnungen des Aufsichtsrats, des 

Präsidial- und des Nominierungsausschusses angepasst. Nach der erforder-

lichen eingehenden Diskussion wurden die konkreten Ziele in der Aufsichts-

ratssitzung am 27. Oktober 2010 beschlossen. 

 

3. Ab heute entspricht die Deutsche Bank AG den Empfehlungen der "Regierungs-

kommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Kodexfassung vom 

26. Mai 2010 ohne Ausnahmen. 

 

 

Frankfurt am Main, den 27. Oktober 2010 


